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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
 
 
Kosten der Grobkostenschätzung zur Abdeckung der bergbaulichen Abfallent-
sorgungseinrichtung Brüchau 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4231 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Am 11. Dezember 2020 berichteten die Salzwedeler Nachrichten über die Grobkos-
tenschätzung des Landesamtes für Altlastenfreistellung (LAF) für die Variante „Ab-
deckung der bergbaulichen Abfallentsorgungseinrichtung Brüchau“. Es werden zwi-
schen 8,7 und 18,75 Millionen Euro angenommen. Bereits am 7. Dezember 2020 be-
richtete die Altmarkzeitung (online) über die Arbeitsschritte in der Grobkostenschät-
zung für die „Kombinationsabdichtung (mineralisch und mit Kunststoffdichtungsbahn) 
in Verbindung mit ‚der lokalen Qualifizierung der Basisabdichtung‘“.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1.  Wie hoch waren die Kosten für die Erstellung der Kostenschätzung? Bitte 

dabei genau angeben aus welcher Quelle (Landeshaushalt, eigene Gebüh-
ren und Erträge der LAF) die einzelnen Kosten (Summen in Euro) finan-
ziert wurden. Für den Landeshaushalt bitte dazu die Angaben - Einzel-
plan/Altlastenfonds, Kapitel, Titel. 
 
Für die Erstellung der „Grobkostenschätzung für Schließungsvariante Ober-
flächenabdichtung mit lokaler Ertüchtigung der Basisabdichtung“ liegt der Nep-
tune Energy Deutschland GmbH ein Angebot des Planers CDM Smith in Höhe 
von 7.585,20 EUR (netto) vor. Das Land refinanziert aufgrund der Altlastenfrei-
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stellung der Neptune Energy Deutschland GmbH davon 90 %, mithin 
6.826,68 Euro aus dem Sondervermögen „Altlastensanierung“ Einzelplan 54, 
Kapitel 5410, Titel 892 01. 

 
2. Laut benannter Presseinformation beauftragte die LAF die Betreiberfirma 

Neptune Energy mit der Grobkostenschätzung: Wann genau erfolgte die 
Beauftragung zur Kostenabschätzung? Bitte das entsprechende Schrei-
ben der LAF zur Auftragsauslösung als Anlage beifügen. 
 
Die Freigabe der Landesanstalt für Altlastenfreistellung zur Beauftragung von 
CDM Smith durch die Neptune Energy Deutschland GmbH erfolgte am 
21. Oktober 2020 (siehe Anlage). 

 
3.  Im Pressebericht (11. Dezember 2020) wird Kritik zu den einzelnen Kos-

tenpunkten innerhalb der Grobkostenschätzung geäußert: Wann wurde 
die Grobkostenschätzung der Neptune Energy an das LAF übergeben? 
Wann wird diese Kostenabschätzung der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt? Bitte die Grobkostenabschätzung als Anlage beifügen. 
 
Die Grobkostenschätzung ging der LAF mit Datum vom 3. Dezember 2020 zu. 
Die Grobkostenschätzung ist auf der Internetseite der LAF unter „Aktuelles“ 
einsehbar. 








